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Liebe Windhaagerinnen und Windhaager!  
 

Eröffnung Gesundheitszentrum Windhaag 

Am 2. Oktober eröffnete unsere Gemeindeärztin Dr. 

Gerhilt Steiner das neue „Gesundheitszentrum Wind-

haag“. Nach äußerst rascher Bauzeit von nur 6 

Monaten entstand ein modernes Gebäude, das für 

unsere ärztliche Grundversorgung und darüber hinaus 

für weitere Gesundheitsleistungen, wie Physiotherapie 

oder Massage, beste Voraussetzungen bietet. Nach 

der Segnung durch Pfarrassistent Peter Keplinger und 

der Eröffnung durch Gesundheitsreferentin LHStv. 

Mag. Christine Haberlander gab es die Möglichkeit der 

Besichtigung und Verköstigung für die zahlreichen 

Gäste. Ich bedanke mich herzlich bei Frau Dr. Gerhilt 

Steiner für das gelungene Eröffnungsfest, ihr Engage-

ment und wünsche ihr mit ihrem Team ein erfolgreiches 

Arbeiten zum Wohle unserer Gesundheit! 

 
 

Asphaltierungsarbeiten im 
Aufeld 

Nach einigen Vorbesprech-

ungen und Vorbereitungsarbeiten konnten in der 

ersten Oktoberwoche die Asphaltierungsarbeiten 

durch die Firma Porr durchgeführt werden und auch ein 

Gehweg zur Betriebsstraße errichtet werden. Herz-

lichen Dank unseren Bauhofmitarbeitern, die einen 

hohen Eigenleistungsanteil ermöglicht haben. Bedan-

ken möchte ich mich auch bei den Anrainern im Aufeld, 

die einige Verkehrsbehinderungen in Kauf nehmen 

mussten. Im Zuge dieses Projektes konnte auch die 

Landesstraße im Bereich der Einmündung Betriebs-

straße saniert werden.  

Amtliche Mitteilung Verlagspostamt: 4240  Freistadt 
Erscheinungsort: 4263 Windhaag bei Freistadt Zulassungsnummer der Druckschrift: 33425L8OU 
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Mit durchschneiden des Roten Bandes wurde das Gesundheits-
zentrum feierlich eröffnet. Bild von links: Vizebgm. Susanne 
Pilgerstorfer, Bürgermeister Martin Kapeller, Dr. Gerhilt Steiner, 
LH-Stv. Mag. Christine Haberlander, Ing, Andreas Roland 
Kutschera, NAbg. Mag. Johanna Jachs                 Foto: Land OÖ 
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Tag der älteren Generation am 13. November 2022 

Nachdem letztes Jahr der Tag der älteren Generation 

nicht durchgeführt werden konnte, freut es mich umso 

mehr, dass wir heuer am Sonntag, 13. November 

wieder alle Windhaagerinnen und Windhaager über 65 

Jahren dazu einladen dürfen. Nach dem Gottesdienst 

lädt die Gemeinde ins Gasthaus Wieser zu einem 

gemeinsamen Mittagessen mit musikalischer Unter-

haltung durch die Feuerwehrmusik und Infos zu 

aktuellen Themen, herzlich ein.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

Euer Bürgermeister 

 

Martin Kapeller 
 

 

Ein ladung Tag der  ä l te ren  Generat ion  

 

Aufnahme in  d ie  Volksschule  
 

SCHULPFLICHT: Alle Kinder, die zwischen 2.9.2016 

und 1.9.2017 geboren wurden, sind mit Beginn des 

Schuljahres 2023/2024 schulpflichtig.  

Die schulpflichtig gewordenen Kinder sind von ihren 

Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten bei der 

Schülereinschreibung in jener Volksschule anzumel-

den, die für das Kind dem Wohnsitz nach zuständig ist. 

Wenn die Geburt des Kindes vor dem gemäß dem Mutter-

Kind-Pass als Tag der Geburt festgestellten Tag erfolgte, 

dann tritt für die Bestimmung des Beginns der allgemeinen 

Schulpflicht auf Wunsch der Erziehungsberechtigten dieser 

Tag an die Stelle der Geburt. Ein derartiger Wunsch ist im 

Zuge der Schülereinschreibung unter gleichzeitiger Vorlage 

des Mutter-Kind-Passes vorzubringen. Besteht der Wunsch 

einer vorzeitigen Aufnahme (für Kinder, die von 2.September 

2017 bis 1. März 2018 geboren sind), ist ein schriftlicher 

Antrag einzubringen. 
 

SCHÜLEREINSCHREIBUNG:  

An der VS Windhaag findet die Schülereinschreibung 

am Donnerstag, den 17. November 2022 statt. 

Eltern von bekannten Schulanfängern erhalten eine 

persönliche Einladung.  
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Gemeindeamt  geschlossen  
 

Am Montag, 31.10.2022 ist das Marktgemeindeamt geschlossen – wir bitten um Verständnis! 
 
 

Beschlüsse  der  Gemeinderatss i tzung am 29 .09 .2022  
 

Gemäß § 94 Abs. 6 der O.ö. Gemeindeordnung werden jene Beschlüsse kundgemacht, die der 

Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 29. September 2022, gefasst hat und die 

Öffentlichkeit berühren:  

 

1. Zur Kenntnis gebracht wurden die Berichte über 

die Prüfungen durch den Prüfungsausschuss am 

28. Juni 2022 und 13. September 2022. 

2. Der Prüfbericht der Bezirkshauptmannschaft 

Freistadt über die Prüfung des Voranschlages 

2022 wurde zur Kenntnis gebracht. 

3. Der erste Nachtragsvoranschlag 2022 und Mittel-

fristige Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2026 

wurden einstimmig beschlossen. 

a) Im Finanzierungs-Haushalt ergibt sich bei 

Einzahlungen von € 3.650.400 und Aus-

zahlungen von € 3.635.400 ein Ergebnis der 

laufenden Geschäftstätigkeit von € 15.000. 

b) Der Ergebnis-Haushalt weist bei Einnahmen 

von € 4.732.400 und Ausgaben von € 

4.606.100 ein Nettoergebnis von € 126.300 auf 

(ohne Zuweisung und Entnahmen aus Haus-

haltsrücklagen). 

c) Die Globalbudgets für die Volksschule mit 

3.500 Euro, die Mittelschule mit 6.300 Euro, 

sowie für die 5 Feuerwehren von insgesamt 

26.400 Euro bleiben aufrecht. 

d) Beim Dienstpostenplan erfolgten keine Ände-

rungen. 

e) Eine Vorhaben-Reihung erfolgte in Form einer 

Projekt-Prioritäten-Liste von Nr. 1 bis 23. 

f) Für investive Projekte müssen 2022 keine 

Darlehen aufgenommen werden. 

g) Die freiwilligen Beihilfen, Zuschüsse und 

Förderungen an Körperschaften, Vereine 

sowie sonstige Institutionen und Personen, die 

zur Aufrechterhaltung des Gemeinschafts-

lebens von Windhaag notwendig sind, wurden 

gegenüber dem Voranschlag angepasst. 

h) Der Höchstbetrag des Kassenkredites (für den 

laufende Betrieb) bleibt mit 700.000 Euro 

unverändert.  

i) Der Kreditvertrag mit der Sparkasse Ober-

österreich bleibt unverändert. 

j) Der Mittelfristige Ergebnis- und Finanzierungs-

plan wurde für die Jahre 2022 bis 2026 be-

schlossen. Darin sind von der Gemeinde be-

absichtigte Investitions-Tätigkeiten im Jahr 

2022 in der Höhe von 1.444.400 Euro ent-

halten. 

4. Einstimmig wurde vom Flächenwidmungsplan Nr. 

3 die Änderung Nr. 3, im Bereich Unterwald 16, 

Teilstücke der Parzellen 3031/2 und 3010, beide 

KG. Windhaag bei Freistadt; beschlossen. 

5. Einstimmig wurde eine Verordnung über die 

Erhöhung der Erhaltungsbeiträge für aufge-

schlossene und unbebaute Grundstücke mit Wid-

mung Bauland beschlossen. 

6. Die Geschäftsordnung für den Personalbeirat 

wurde einstimmig beschlossen. 

7. Einstimmig beschlossen wurden die Umlegung 

und Auflassung eines Teilstückes der öffentlichen 

Wegparzelle 1262/1, KG. Riemetschlag, im 

Bereich Elmberg 4, aus dem Gemeingebrauch und 

deren Übertragung. 

8. Für die Erweiterung der Siedlungsstraße Schulstraße 

im Bereich des neuen Gesundheitszentrums wurde 

die Auftragsvergabe an die Firma Porr Bau GesmbH 

in der Höhe von brutto 26.632,14 Euro einstimmig 

beschlossen. 

9. Einstimmig wurde der Verkauf von zwei Grund-

stücken in der KG Windhaag, Parz.-Nr. 909/20 und 

909/21, im Aufeld 7, an einen Bauwerber, wohnhaft 

in Windhaag b.Fr., zur Errichtung eines Wohn-

hauses mit Gewerbenutzung beschlossen. 

10. Einstimmig wurde die Zustimmungs-/Verzichts-

erklärung für das Wiederkaufsrecht der Gemeinde 

für das Baugrundstück in der KG Windhaag, Parz.-

Nr. 909/9, im Aufeld 15, zur Durchführung eines 

Optionsvertrages zwischen einem Grundverkäufer 

und der Firma Wimberger Bau GmbH be-

schlossen.  
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Gräberpf lege  
 

Die Gräber auf unserem Friedhof werden von den An-

gehörigen, bis auf einige wenige Ausnahmen, sehr 

ordentlich gepflegt. Dafür ein herzlicher Dank.  
 

Was teilweise etwas nachgelassen hat, ist die Pflege 

der Grabumgebung (jäten und sauber halten). Es wird 

daher gebeten, auch diesem Bereich die nötige Auf-

merksamkeit zu schenken.  
 

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die 

Grabsteine regelmäßig auf ihre Standfestigkeit zu 

prüfen sind und etwaige Mängel rasch behoben 

werden. 
 

Sachkunde Kurse  für  Hund ehal ter  
 

Jede ordentliche Hundehaltung beginnt bei der Hundehalterin oder beim Hundehalter. 
Die allgemeine Sachkundeausbildung ist von der künftigen Hundehalterin oder vom künftigen Hundehalter vor 
Anschaffung eines Hundes zu absolvieren. 
Finden Sie Termine für einen Hundehalte-Sachkundekurse in Ihrem Bezirk oder online auf https://www.land-
oberoesterreich.gv.at/96769.htm. 
Hilfreiche Tipps erhalten Sie im Handbuch zum Oö. Hundehaltegesetz, Oö. Hunderatgeber oder in der Publikation 
„Mein bester Freund“. 
 

Betr iebsanlagen -Sprechtage  
 

Die Bezirkshauptmannschaft Freistadt bietet 

regelmäßig Betriebsanlagen-Sprechtage an, bei denen 

Beratung bei Errichtung bzw. Änderung von 

Betriebsanlagen durch Juristen und Sachverständige 

(Bezirksbauamt, Arbeitsinspektorat) angeboten wird. 

Bei derartigen Vorhaben sind in der Regel auch 

baurechtliche Belange berührt. 

Folgender Termin für einen Betriebsanlagen-

Sprechtag bei der Bezirkshauptmannschaft Freistadt 

wird bekannt gegeben (Änderungen vorbehalten): 
 

21. Oktober 2022 
 

Telefonische Anmeldung ist erforderlich unter 

(07942) 702 DW 62501 

 

Workshop für  Bet r iebsg ründer  
 

Betriebsgründer, die ausführliche Beratungen vor der 

Gründung in Anspruch nehmen, sind erfolgreicher. Zur 

Vorbereitung bietet die Wirtschaftskammer Freistadt 

für alle Gründungs-Interessenten Gründer-Work-

shops an, in der WKO Freistadt, Linzer Straße 11, 

4240 Freistadt. In einer kleinen Gruppe können mit 

Experten des Gründerservice Fragen besprochen 

werden zu den Themen Gründungsidee, Gewerbe-

recht, Rechtsformen, Soziale Absicherung, Steuern, 

Gründungsablauf, Markt, Unternehmenskonzept, Um-

satzberechnung, Finanzierung, Förderung.  

Die Teilnahme ist kostenlos. 

Anmeldung (05-90909-5200 oder 

freistadt@wkooe.at) ist unbedingt notwendig. 
 

Termine: 

• Mi, 19. Oktober 2022 13:30 – 16:30 Uhr 

• Do, 17. November 2022 09:00 – 12:00 Uhr 

• Di, 13. Dezember 2022 09:00 – 12:00 Uhr 
 

Es gibt auch die Möglichkeit, an einem Online 

Gründer Workshop teilzunehmen. Die Termine finden 

Sie unter https://gruenderservice.at/veranstaltungen. 
 

Verkehrserhebung 2022  –  Land OÖ 
 

Wie wir bereits informiert haben, findet seit Anfang 

Oktober 2022 die landesweite Verkehrserhebung 2022 

vom Land OÖ statt. 
 

Neu ist nun eine weitere Teilnahmemöglichkeit: 

Alle Haushalte aus OÖ, die nicht in der Stichprobe 

waren oder sich noch nicht angemeldet haben, 

erhalten Sie Möglichkeit, doch noch an der 

Verkehrserhebung 2022 teilzunehmen! 

 

Seit Oktober 2022 finden Sie ein Anmeldeformular 

unter www.verkehrserhebung-2022.at. Die Anmeld-

ung zur Teilnahme ist bis 31.10.2022 möglich. 

 

mailto:freistadt@wkooe.at
https://gruenderservice.at/veranstaltungen
http://www.verkehrserhebung-2022.at/
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Wasserzähler-Ablesung Gemeindewasserleitung  
 

Da in diesem Jahr kein intervallmäßiger Zähleraustausch (Eichpflicht alle 5 Jahre) erfolgt, werden nur die 

Wasserbezieher der Gemeindewasserleitung gebeten, den Zählerstand der Wasseruhr selbst abzulesen und bitte 

wie folgt bekannt zu geben: 

 
 

    Ortschaften:   Aufeld, Elmberg, Freiwalddorf, Obernschlag, Paßberg, 

                  Pieberschlag, Teil von Predetschlag, Prendt und Riemetschlag 

• telefonisch Gemeindeamt (07943) 6111-12 – Christoph Brandstätter 

• mittels Fax – (07943) 6111-4 

• mit E-Mail: brandstaetter@windhaag-freistadt.ooe.gv.at  

• oder mit diesem Zettel (Einwurf auch in den Briefkasten am Gemeindeamt möglich!) 

• oder über die Gemeindehomepage: www.windhaag-freistadt.ooe.gv.at  

 

Um Bekanntgabe des Zählerstandes bis Freitag, 21. Oktober 2022, wird höflichst gebeten. 

Es werden heuer keine separaten Zählerkarten ausgeschickt! Herzlichen Dank für Ihre Mühe! 

➢ Bitte auch die letzte Stelle anführen – es gibt keine Kommastelle! 

_______________________________________________________________________________ 

 

Name 
 

Anschrift 
 

Ablesedatum 
 

 
 

 

Gesunde Gemeinde  in formier t  
 

 

Kostenlose  
Knochen-

d ichtemessung  
 

Starke-Knochen-Bus on Tour: 
 

Termin: Samstag, 15.10.2022  

Uhrzeit: 9 bis 18 Uhr 

Wo: Hauptplatz Freistadt -  
 

Die Knochendichte wird von 

Medizinern im Bus gemessen und 

ausgewertet. Das Ganze dauert ca.  

15 Minuten. 

Eine Anmeldung ist unbedingt 

erforderlich unter: 

www.biogena.com/starkeknochen 

„Finanziert mit Mitteln der kommunalen Impfkapagne“ 

m³ 

Wasseruhr 

Zählernummer 

bitte hier eintragen! 

Zählerstand 

bitte hier eintragen! 

! 

mailto:brandstaetter@windhaag-freistadt.ooe.gv.at
http://www.windhaag-freistadt.ooe.gv.at/
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Förderung „Sauber  heizen für  a l le“  
 

„Sauber heizen für alle“ ist eine einkommensabhängige Förderung vom Bund für den 

Austausch alter Öl-, Gas- oder Kohleheizkessel gegen nichtfossile Alternativen. Bis 31.12.2022 kann man sich 

registrieren und bis zu 100 % der Kosten für den Heizkesseltausch gefördert bekommen. Die Förderung ist für 

alle, die ein Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus oder Reihenhaus mit einem fossilen Heizkessel besitzen und 

dort ihren Hauptwohnsitz gemeldet haben. Für die 100 % Förderung dürfen folgende Jahreshaushalts-

einkommensgrenzen (netto) nicht überschritten werden: 
 

   Anzahl Erwachsene im Haushalt 

   1 2 3 4 

Anzahl 
Kinder im 
Haushalt 

0 € 17.448 € 26.172 € 34.896 € 43.620 

1 € 22.682 € 31.406 € 40.130 € 48.854 

2 € 27.916 € 36.640 € 45.364 € 54.088 

3 € 33.151 € 41.875 € 50.599 € 59.323 

4 € 38.385 € 47.109 € 55.833 € 64.557 
 

Angaben ohne Gewähr - Liegt man in der Nähe der Einkommensgrenze, lohnt sich eine Registrierung und 

somit das Veranlassen der Prüfung durch die Landesförderstelle! Für größere Haushalte als hier angegeben, 

erhöhen sich die Werte. Für eine 75 % Förderung gibt es eigene Einkommensgrenzen. 

Für die Abwicklung der Förderantrag sind folgende Schritte notwendig: 

1.) Registrierung unter https://www.meinefoerderung.at/webforms/sauheiz:  

Danach prüft die Landesförderstelle, ob die Voraussetzungen für die Förderung gegeben sind.  

2.) Energieberatung beim Energiesparverband OÖ  

3.) Antragstellung unter www.sauber-heizen.at   

Nach der Genehmigung des Antrags hat man 9 Monate für die Umsetzung Zeit. Sobald der Heizkessel getauscht 

ist und die Rechnungen vorliegen (diese müssen noch nicht bezahlt sein) müssen diese wieder unter www.sauber-

heizen.at hochgeladen werden. Dann prüft die Förderstelle die Unterlagen und zahlt das Geld aus. Weitere 

Informationen sind unter www.sauber-heizen.at, www.energiebezirk.at und www.energiesparverband.at zu finden.  

 

Stat is t ik  Au str ia  –  Erhebung über  
Erw achsenenbi ldung ( AES)  

 

Im Oktober startet österreichweit die Erhebung über 

Erwachsenenbildung (EAS). AES steht für Adult 

Education Survey. Die Erhebung wird vom 

Statistischen Amt der Europäischen Union 

(EUROSTAT) organisiert und für die nationale Durch-

führung ist Statistik Austria verantwortlich. Es werden 

österreich-weit Erwachsene im Alter zwischen 18 und 

69 Jahren befragt. 
 

Worum geht es bei AES? 

Wir erwerben im Laufe unseres Lebens viele Kennt-

nisse und Fähigkeiten. Uns interessiert: Haben die 

Menschen Österreich im letzten Jahr etwas Neues 

gelernt? Das kann beruflich oder privat gewesen sein. 

Dabei ist es egal, ob das über eine App am Handy, in 

einem Kurs vor Ort oder online, mit einem Online-Video 

oder im Freundeskreis war. Die AES-Erhebung erfasst 

diese Bildungsaktivitäten und liefert so Erkenntnisse 

für die Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik. Für die 

Teilnahme sind keine besonderen Kenntnisse oder 

Fähigkeiten notwendig. 
 

Wer kann teilnehmen? 

• Die Erhebung findet von Oktober 2022 bis März 

2023 statt. 

• Statistik Austria wählt per Zufallsstichprobe 

Erwachsene in ganz Österreich aus. 

• Diese Personen werden schriftlich zur Teilnahme 

eingeladen. Nur von Statistik Austria eingeladene 

Personen können an der Befragung teilnehmen. 

• Als Dankeschön für die Teilnahme bekommen alle 
Befragten € 10,00. Diese können dann zwischen 
einen Einkaufsgutschein oder der Weiterleitung 
einer Spende an ein österreichisches Naturschutz-
projekt wählen. 
 

Weitere Infos unter:  

www.statistik.at/aes, aes@statistik.gv.at oder unter 

+43 1 711 28-8338 (Montag bis Freitag 8 bis 15 Uhr) 

 

https://www.meinefoerderung.at/webforms/sauheiz
http://www.sauber-heizen.at/
http://www.sauber-heizen.at/
http://www.sauber-heizen.at/
http://www.sauber-heizen.at/
http://www.energiebezirk.at/
http://www.energiesparverband.at/
http://www.statistik.at/aes
mailto:aes@statistik.gv.at
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Ste l lenausschre ibungen aus  der  R egion  
 

Regionalverein Mühlviertler Kernland: 

• Eine:n Mitarbeiter:in als Karenzvertretung im 

Büro: Teilzeit, 20 Wochenstunden, Montag bis 

Freitag (8-12 Uhr), Bewerbungsfrist: 20. Oktober 

2022 

Bewerbungen an: conny.wernitznig@leader-

kernland.at oder per Post an: Regionalverein 

Mühlviertler Kernland, Conny Wernitznig, Waaggasse 

6, 4240 Freistadt 

 

Salon Karin – Rainbach: 

• Friseur*in: Vollzeit, Halbtags oder Geringfügig, 

fixe Arbeitszeit (vorzugsweise Dienstag und 

Mittwoch, Entlohnung nach KV 

Bewerbungen & Infos: Salon Karin, Freistädter 

Straße 1, 4261 Rainbach im Mühlkreis, Tel.: 0650/26 

28 666 oder 07949/60866, www.salon-karin.at 

Weitere Jobangebote in der Region gibt es unter: http://meinjob-freistadt.at 

 

Achtung Wi ldw echse l  
 

Der Herbst erfordert besondere Vorsicht im Straßenverkehr.  

Jetzt, wo die Tage wieder kürzer werden, steigt die 

Gefahr des Zusammentreffens mit Wildtieren stark an.  
 

Was kann man als Autofahrer tun, um Kollisionen 

zu vermeiden? 

• Warnzeichen „Achtung Wildwechsel!“ beachten. 

• Tempo reduzieren, vorausschauend und stets 

bremsbereit fahren 

• ausreichend Abstand zum Vorderfahrzeug ein-

halten 
 

Springt Wild auf die Straße 

• Gas wegnehmen 

• abblenden  

• hupen (mehrmals kurz die Hupe zu betätigen, nicht 

dauerhupen) 

• abbremsen, wenn es die Verkehrssituation zulässt 

(vermeiden Sie riskante Ausweichmanöver oder 

abrupte Vollbremsungen) 
 

Und bitte beachten Sie: Wild quert selten einzeln die 

Straße, dem ersten Tier folgen meist weitere. 
 

Kommt es trotzdem zu einer Kollision, muss wie bei 

jedem anderen Unfall reagiert werden: Warnblinker 

einschalten, Warnweste anziehen, Warndreieck auf-

stellen, gegebenenfalls Verletzte versorgen. Die 

Polizei muss auf jeden Fall verständigt werden. Wer 

dies verabsäumt, macht sich wegen Nichtmeldens 

eines Sachschadens strafbar und 

bekommt auch keinen Schadenersatz durch die Ver-

sicherung. Selbst wenn das Tier nur angefahren wurde 

und noch weglaufen konnte, muss die Polizei ver-

ständigt werden. Diese kontaktiert dann die zuständige 

Jägerschaft, die sich auf die Suche nach dem Tier 

macht. Keinesfalls dürfen Sie getötetes Wild 

mitnehmen. Dies gilt als Wilderei und ist strafbar. 
 

Weitere Informationen rund um die Jagd finden Sie auf 

unseren Websites www.ooeljv.at und www.fragen-zur-

jagd.at oder auch auf YouTube mit unserem neuem 

Format „OÖ JagdTV“. 

Text & Foto: OÖ Landesjagdverband 

 

 

Gem2Go App  
 

Das bietet die Gem2Go-App:  

• Dank Benachrichtigungen immer top-aktuell infor-

miert 

• Alle Gemeinden Österreichs in einer App 

• Idealer mobiler Bürgerservice  

• Modernes Design und einfache Be-

dienung 

 

mailto:conny.wernitznig@leader-kernland.at
mailto:conny.wernitznig@leader-kernland.at
http://meinjob-freistadt.at/
http://www.ooeljv.at/
http://www.fragen-zur-jagd.at/
http://www.fragen-zur-jagd.at/
http://www.ooeljv.at/tv
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Veransta l tungen 

Wander tag  –  
S ied lervere in   

 

Termin: Mittwoch, 26. Oktober 2022 

Zeit: 13.30 Uhr 

    Start ist am Sportplatz Windhaag 

Strecke: ca. 9 km, Ziel und Abschluss auf 

der Blockhütte in Pieberschlag  

(ca. 16 Uhr) 

Bei Schlechtwetter findet die Veranstalt-

ung nicht statt. 
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In fo tag  –  FH OÖ 
 

Hol dir Insights für dein Studium 

an der FH OÖ. 

 

Datum: 11. November 2022 

Uhrzeit: 9 bis 17 Uhr 

Wo: Hagenberg/Linz/Steyr/Wels 

 

Infos unter:  

www.fh-ooe.at/infotage 
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